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überschreitenden humanitären Einsätze der Vereinten Nationen erbracht wird, darunter auch 

über die Zahl derjenigen, für die die Hilfe bestimmt ist, die Orte der Auslieferung der Hilfe 

in den Bezirken und den Umfang und die Art der gelieferten Hilfsgüter; 

 9. bekräftigt, dass er weitere Maßnahmen nach der Charta der Vereinten Nationen 

ergreifen wird, falls diese Resolution oder die Resolutionen 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 

(2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 
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